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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1986

Norm

KO §7

KO §60

ZPO §477 Abs1 Z5 D5

ZPO §477 Abs1 Z5 E

Rechtssatz

Erhebt der Gemeinschuldner als Kläger nach Aufhebung des Konkurses Rekurs gegen den erstgerichtlichen Beschluß,

durch den das bisherige Verfahren für nichtig erklärt und die Klage zurückgewiesen wird, so genehmigt er dadurch die

bisherige Prozeßführung; diese Genehmigung ist von Amts wegen wahrzunehmen.
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